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Pflichten der Inhaberaktionäre

Nicht nur die Neuerwerber von Inhaberaktien, sondern auch alle Personen, welche beim
Inkrafttreten des Bundesgesetzes bereits Inhaberaktien halten, müssen der Meldepflicht
gemäss Art. 697i OR nachkommen (Art. 3 Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zum Bundes
gesetz).

Falls der lnhaberaktionär seiner Meldepflicht nicht nachkommt, gilt folgendes:

a) Die Mitgliedschaftsrechte (d.h. primär das Stimmrecht) ruhen (Art. 697m Abs. 1 OR).

b) Die Vermögensrechte (d.h. primär das Recht auf Dividendenausschüttung) kann der
Aktionär erst geltend machen, wenn er seinen Meldepflichten nachgekommen ist (Art.
697m Abs. 2 OR). Kommt der Aktionär seinen Meldepflichten nicht innert eines Mo
nats nach dem Erwerb der Aktien nach, so sind die Vermögensrechte verwirkt. Holt er
die Meldepflicht zu einem späteren Zeitpunkt nach, so kann er ab diesem Zeitpunkt
entstehende Vermögensrechte geltend machen.
Für die bisherigen Inhaberaktionäre gilt für die Verwirkung der Vermögensrechte eine
Frist von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes (Art. 3 Abs. 2 Über
gang s bestimmungen).

Bitte Formular elektronisch ausfüllen und mit den Beilagen per Post an uns senden.
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